
III Erholungsmaßnahmen 

III.2 Kinder- und Jugenderholung 

 
 
III.2.1 Allgemeines 

Gefördert werden Jugendgruppenfahrten, Wandertouren und Fahrten mit 
Unterbringungen in Heimen, Jugendherbergen, Jugendlagern und Zeltplätzen. 
 
In die Förderung kommen Gruppen mit mindestens 7 Teilnehmenden und 
einer Leitungskraft. Bei dem Veranstalter muss es sich um einen anerkannten 
Träger der Jugendhilfe handeln. 
 
Gefördert werden Personen aus Erkelenz vom vollendeten 6. bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres und, soweit sie sich nachweislich in der 
Schul-/Berufsausbildung befinden, arbeitslos sind bzw. ihren Freiwilligendienst 
ableisten, bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Menschen mit Behinderungen, die erwerbsunfähig sind, können bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres in die Förderung einbezogen werden. 
 
Die Maßnahmen werden bezuschusst, wenn sie mindestens 3 Tage dauern. 
Über 21 Tage hinaus kann ein Zuschuss nicht gewährt werden. 
 
Bei außerörtlichen Erholungsmaßnahmen wird der An- und Abreisetag als 1 
Tag berechnet. 

 
III.2.2 Höhe der Förderung 

Die Zuschüsse betragen: 
 
a) für außerörtliche Erholungsmaßnahmen 

6,00 € pro Tag und Teilnehmendem 

b)  für ganztägige örtliche Erholungsmaßnahmen (z. B. Ferienspiele, Zeltlager) 

6,00 € pro Tag und Teilnehmendem 

 
Zusätzlich werden Betreuungskräfte, sofern die Finanzierung nicht schon 
durch einen anderen Zuschussträger erfolgt ist, wie nachstehend gefördert: 
 
- für bis zu 7 Teilnehmenden  1 Betreuungskraft 
 
- ab 8, 15, 22, ... Teilnehmenden  jeweils 1 zusätzliche Betreuungskraft 
 
- bei Teilnahme von Kindern und 
  Jugendlichen mit Behinderung  1 zusätzliche Betreuungskraft 
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Bei Erholungsmaßnahmen mit Selbstverpflegung kann das eingesetzte 
Küchenpersonal entsprechend gefördert werden: 
 
- für bis zu 15 Personen   1 Küchenkraft 
 
- ab 16, 31, 46,... Personen  jeweils 1 weitere Küchenkraft 
 
 

III.2.3 Verfahren 
Der Antrag ist vor Beginn der Maßnahme unter Einhaltung der unter II. Ziffer 
6* angeführten Antragsfristen bei der Stadt Erkelenz einzureichen. Es sind 
Antragsvordrucke des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zu 
verwenden. 
 
Eine Unfall- und Haftpflichtversicherung ist für alle Personen der Maßnahme 
vom antragstellenden Träger nachzuweisen. 
Für Teilnehmende, die nicht krankenversichert sind, ist auch der 
Krankenversicherungsschutz nachzuweisen. 
 
* Hinweis: 
Der Antrag muss bis spätestens acht Wochen vor Beginn der Maßnahme bei 
der Stadt Erkelenz eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
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